
Freiwilliges Soziales Jahr  
(FSJ) und  
Bundesfreiwilligendienst  
(BFD) 
bei der Lebenshilfe Bremerhaven

Selbstbestimmt. Besser. Leben.

Lebenshilfe Ortsvereinigung Bremerhaven e.V.
Adolf-Kolping-Str. 29 · 27578 Bremerhaven 
Tel. 0471 962670
Fax  0471 9626799
www.lebenshilfe-bremerhaven.de
info@ lebenshilfe-bremerhaven.de
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Zahl der Plätze   FSJ: ca. 20 Plätze 
  BFD: ca. 10 Plätze

Voraussetzung:  	Beendete	Schulpflicht

Alter:   FSJ: 16 bis 27 Jahre 

   BFD: Ab 16 Jahren ohne Altersobergrenze 

Voraussetzungen: 
   Eignung zum Einsatz im sozialen Bereich

   Bereitschaft zur Betreuung von Menschen 
mit Behinderung

Zeitspanne:    FSJ: 12 Monate 

  BFD: mind. 6 Monate

Wöchentliche Arbeitszeit: 
  FSJ: Vollzeit (38,5 Std.)

   BFD: mind. 20 Stunden (altersabhängig)

Leistungen:    mindestens 420 Euro Taschen- und  
Verpflegungsgeld

  26 Tage Urlaub (im Jahr)

 	 	sozialversicherungspflichtiges	 
Beschäftigungsverhältnis

	  Fortbildungen 

 	 	regelmäßig	stattfindende	Gesprächs-	 
und Informationsrunden

   Anerkennung ggf. als Praktikum für  
Ausbildungen und Studiengänge im  
sozialen Bereich

 	Abschluss:	qualifiziertes	Zeugnis

Jetzt bewerben: 
Ein	FSJ / BFD	beginnt	bei	uns	in	der	Regel	im	September.	
Für das FSJ und den BFD kann man sich jederzeit  
bewerben.	Das	Bewerbungsverfahren	läuft	in	der	Regel	ab	
November des Vorjahres.

Schriftliche Bewerbungen an: 
Lebenshilfe Bremerhaven e. V.
Thorsten Strüver
Hakenweg 25
27578 Bremerhaven
Tel. 0471 800508-22
freiwilligendienste@lebenshilfe-bremerhaven.de



Ziele und Inhalte
Im	Rahmen	eines	FSJ / BFD	haben	Sie	die	Chance,	 
in unseren Einrichtungen

  eigene Kenntnisse und Fähigkeiten zu erproben und neue 
zu erwerben

  neue Menschen in verschiedenen Lebenssituationen ken-
nen zu lernen

  Ihr Leben „auf eigene Füße“ zu stellen

  Ihre Vorstellungen über einen eventuellen späteren Aus-
bildungsweg im sozialen Bereich zu klären

  zu lernen, wie Sie die Interessen und Bedürfnisse  
anderer erkennen und bewerten und wie Sie ihre  
eigenen formulieren und durchsetzen können.

Schule beendet – und dann? 
Lust auf ein Freiwilliges Soziales Jahr?
Lust auf den Bundesfreiwilligendienst? 

	 	Ein	FSJ / BFD	bietet	die	Möglichkeit,	Erfahrungen	im	Be-
rufsalltag zu sammeln und sich praxisbezogen auf Beruf, 
Ausbildung und Studium vorzubereiten oder sich neu zu 
orientieren.  

  FSJ: Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) richtet sich an junge 
Menschen, die bald ihre Schule beendet haben und bei 
denen Überlegungen zur Berufswahl anstehen. Es dient 
der Orientierung, gerade, wenn ein Beruf im sozialen 
Bereich angestrebt wird.

  BFD: Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an 
Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb von  
Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren.  
Die Bewerber:innen  müssen mindestens 16 Jahre alt 
sein – eine Altersobergrenze gibt es nicht.

  Die Teilnehmer:innen bekommen in unseren Einrichtun-
gen die Möglichkeit, Erfahrungen für das spätere Berufs-
leben, die Berufswahl oder zur Vorbereitung auf die Aus-
bildung bzw. das Studium zu sammeln. Dabei können 
sie auf die langjährige Erfahrung unserer Organisation in 
der Arbeit im sozialen Bereich und die Anleitung durch 
erfahrene Mitarbeiter:innen bauen.
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Einsatzbereiche für  
Teilnehmer:innen FSJ und BFD

  in unserer Anerkannten Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung	(WfbM),	z. B.:	

	   im Fahrradladen Drahtesel

	   in der Tischlerei

   in der Hauswirtschaft

 	 	in	der	Garten-	und	Landschaftspflege

 … und in weiteren der insg. 26 Werkstätten 

  im Bereich Einzel- und Kleingruppenförderung

  im Kindergarten

  in der Tagesstätte

  im Wohnbereich

  im Berufsbildungsbereich

Die Einführung und Anleitung in die verschiedenen Tätig-
keitsfelder erfolgt durch die Mitarbeiter:innen unserer 
Abteilung Freiwilligendienste. Die Begleitung in den 
einzelnen	Gruppen	wird	durch	pädagogisch	ausgebilde-
te Mitarbeiter:innen der Lebenshilfe sichergestellt. Die 
Teilnahme an Fortbildungen, Lehrgängen und Anleitungs-
gesprächen ist obligatorisch. Zum Abschluss des FSJ/BFD 
erhalten	die	Teilnehmer:innen	ein	qualifiziertes	Zeugnis.	


